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Programm Zielgruppe Förderinhalt Förderumfang Information/Antragstellung 

Richtlinie über die Gewährung 

von Fördermitteln für Vorhaben 

zur Steigerung der 

Energieeffizienz, zur Nutzung 

erneuerbarer Energien und zum 

Klima- und Immissionsschutz im 

Freistaat Sachsen 

Förderrichtlinie Energieeffizienz 

und Klimaschutz  

 

vom 24.07.2007 

geändert am 03.07.2008 

Unternehmen, 

Kommune, Öffentliche 

Einrichtung, 

Privatperson, 

Verband, Vereinigung 

Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz, zur Nutzung 

erneuerbarer Energien, zur Minderung 

verkehrsbedingter Immissionen und zur 

Verbesserung der 

Umweltverträglichkeit von Anlagen 

nicht rückzahlbarer Zuschuss 

 Gebietskörperschaften bis zu 75% der 

zuwendungsfähigen Ausgaben, 

Unternehmen bis zu 50%, Verbesserung 

der Umweltverträglichkeit von Anlagen bis 

zu 40% 

 ab einem Subventionswert von 40.000 € 

wird die Zuwendung für Investitionen als 

Kombination von nicht rückzahlbarem 

Zuschuss (75 %) und zinsverbilligtem 

Darlehen (25%) ausgereicht 

 Kumulation nicht zulässig 

Sächsische AufbauBank – 

Förderbank – (SAB)  

Pirnaische Straße 9  
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Richtlinie des Staatsministeriums 

des Innern über die Gewährung 

von Zuwendungen zur 

energetischen Sanierung von 

Wohnraum  

RL Energetische Sanierung  

 

vom 16.07.2008 

 

Eigentümer von 

Wohngebäuden und 

Wohnungen 

Sanierungsmaßnahmen an 

bestehenden Wohngebäuden, 

Mindestanforderungen der 

Energieeinsparverordnung müssen 

unterschritten werden (Hier: 

Biomasseanlagen) 

Darlehen 

 bis zu 90% der Ausgaben, jedoch max. 

50.000 € je Wohneinheit 

 Zinssatz 1.-10. Jahr 2,0 %,11.-20. Jahr 3,5 % 

 Kumulation nur bei Kostentrennung der 

Maßnahmen zulässig 

Sächsische AufbauBank – 

Förderbank – (SAB)  

Pirnaische Straße 9  

01069 Dresden  

Tel.: 0351 49 10-0  

Fax: 0351 49 10-40 00  

E-Mail: 

servicecenter@sab.sachsen.de  

www.sab.sachsen.de 

Einzelbetriebliche Förderung 

von Investitionen für eine 

wettbewerbsorientierte und 

nachhaltige Landwirtschaft 

(Teil A) 

 

vom 01.01.2007 

Landwirtschaftliche 

Unternehmen 

Investitionen zur Erzeugung, Nutzung 

und die Umstellung auf regenerative 

Energien (ohne Wind-, Wasserkraft- 

und Fotovoltaikanlagen); 

Biogasanlagen nur mit Wärmenutzung 

in Verbund,- Veredlungs- und 

Futterbaubetrieben 

 

nicht zurückzahlbarer Zuschuss 

 bis zu 30% des zuwendungsfähigen 

Investitionsvolumens 

 bei Demonstrations- und Modellcharakter 

bis zu 40% 

 Investitionsvolumen mind. 20.000 €, max. 3 

Mio. € von 2007-2013 

Antragstelllung: 

zuständiges Amt für 

Landwirtschaft bzw. Gartenbau 

Information: 

Sächsisches Staatsministerium für 

Umwelt und Landwirtschaft 

Archivstrasse 1 

01097 Dresden 

Tel.: 0351 564-68 48 

Fax: 0351 564-66 91 

www.smul.sachsen.de 
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